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Vorwort

Eine Schicksalsgemeinschaft

Von Berthold Kohler

Schulden, Griechenland, Flüchtlinge, Brexit: Die Europäische 
Union taumelt seit Jahren von einer Krise in die andere. Keine 

davon kann schon als endgültig überwunden angesehen werden. 
Eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte, die geprägt war von Erwei-
terungswellen und der Vertiefung der Integration, scheint an ihr 
Ende gekommen zu sein. Noch nie wurde die Frage nach der Raison 
d'Être so laut und voller Vorbehalte gestellt. Der Fortbestand der 
EU, zumindest in der heutigen Form, gilt nicht mehr als sicher. Die 
Vorstellungen, welchen Weg die europäische Einigung in Zukunft 
einschlagen soll, gehen weit auseinander. Wie konnte es so weit 
kommen? Warum hat die europäische Idee derart an Attraktivität 
verloren? Wie lässt sich das Projekt noch retten? Oder schweißen 
die anderen Krisen und Veränderungen im politischen Gefüge der 
Welt, von Amerika bis nach Asien, die Europäer vielleicht sogar 
wieder zusammen?

Antworten auf diese Fragen finden sich in diesem eBook. Es 
enthält alle Artikel einer vielbeachteten Serie, die in der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung von Januar 2016 bis März 2017 unter dem 
Titel »Zerfällt Europa?« erschien. Politiker, Wissenschaftler und 
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Publizisten aus Deutschland und seinen Nachbarländern legen in 
ihren Essays ihre Sicht auf die Probleme der EU dar und skizzieren 
Lösungen für die Zukunft.

Auch in diesen Beiträgen offenbart sich die Heterogenität des 
politischen Denkens und der politischen Kulturen in Europa. Gleich-
gültigkeit spricht jedoch aus keinem der Texte. Denn keinem Euro-
päer guten Willens kann es gleich sein, ob die Errungenschaften 
des europäischen Einigungsprozesses Bestand haben oder nicht. 
Die Überwindung nationaler Gegensätze trug maßgeblich dazu bei, 
dass der Kontinent sich einer beispiellosen Ära des Friedens, der 
Stabilität und des Wohlstands erfreuen kann. Die Europäer sind, 
wie es zum fünfzigsten und zum sechzigsten Jahrestag der Unter-
zeichnung der Römischen Verträge in feierlichen Erklärungen hieß, 
zu ihrem Glück vereint. Wer das angesichts durchaus kritikwür-
diger Zustände und Entwicklungen in der EU für Schönmalerei hält, 
möge die heutige Lage Europas mit dem Unglück vergleichen, das in 
früheren Jahrhunderten so oft die Europäer in schrecklichster Weise 
miteinander verband. Wir waren, sind und bleiben eine Schicksals-
gemeinschaft.



Viele Wege führen nach Rom

Der Versuch, Europa in mehreren 
Geschwindigkeiten zu integrieren, ist 
gescheitert. Jetzt kommt es darauf an, der 
Vielfalt der wirtschaftskulturellen Bedingungen 
Europas Rechnung zu tragen und den Kontinent 
auf unterschiedlichen Wegen zu einigen.

Von Professor Dr. Werner Abelshauser

Erfolg und Zerfall internationaler Integrationsanstrengungen 
lassen sich nur schwer vorhersagen. Ist der Weg einmal einge-

schlagen, zögern die Akteure bis zuletzt, politischen Misserfolg 
zu bilanzieren. Steigt der Leidensdruck ins Unerträgliche, kann es 
aber schnell gehen. Beispiele dafür gibt es genug. Der Goldstan-
dard, von 1870 bis 1931 europäische Einheitswährung und Welt-
geld zugleich, erwies sich nach der Börsenkrise von 1929 und der 
auf sie folgenden Bankenkrise als Hindernis für eine erfolgreiche 
Strategie gegen die Weltwirtschaftskrise. Gleichwohl gaben sich 
alle Beteiligten noch Anfang September 1931 überzeugt, dass der 
Goldstandard unabdingbar wäre. Als dann aber am 20. September 
Großbritannien, seine Führungsmacht, die Flinte ins Korn warf, 
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folgten dreißig weitere Mitglieder, um ihre geldpolitische Souverä-
nität wiederzuerlangen.

Das Beispiel zeigt, dass es sich lohnen könnte, auf den Zerfall 
vertrauter europäischer Kulissen vorbereitet zu sein, zumal der 
Leidensdruck steigt. Und da sich der europäische Integrationspro-
zess nicht zum ersten Mal krisenhaft zuspitzt, stellt sich auch die 
Frage, ob es nicht alternative Wege zum Ziel gibt, wenn sich die 
bisher eingeschlagenen als unzulänglich erweisen.

Die Lage
»Der europäische Einigungsprozess ist an einen kritischen Punkt 
seiner Entwicklung gelangt.« Mit diesem Satz eröffneten vor drei-
undzwanzig Jahren Wolfgang Schäuble und Karl Lamers ihre 
»Überlegungen zur europäischen Politik«. Kritisch sahen sie die 
»Überdehnung der europäischen Institutionen« ebenso wie die 
»zunehmende Differenzierung der Interessen«, »Arbeitslosigkeit« 
und »überlastete Sozialsysteme«. Vor allem aber beklagten sie 
die »Zunahme eines ›regressiven Nationalismus‹ in (fast) allen 
Mitgliedsländern, der die Folge einer tiefen Verängstigung – hervor-
gerufen durch die problematischen Ergebnisse des Zivilisationspro-
zesses und durch äußere Bedrohungen wie der Migration – ist.« Am 
Ende stand der Vorschlag, auf der Rollbahn zur europäischen Einheit 
»mehrere Geschwindigkeiten« zuzulassen.

Was sie nur wenige Jahre nach Unterzeichnung des Maast-
richter Vertrages für die Ursachen einer »gefährlichen Entwicklung« 
hielten, führt uns die Hartnäckigkeit der Integrationshindernisse vor 
Augen, die 1994 schon seit zwanzig Jahren wirksam waren.



Heute könnte man eine Denkschrift über den Stand der europä
ischen Integration fast wortgleich einleiten. Allerdings ist mindes-
tens ein Problem hinzugekommen, das Schäuble und Lamers schon 
allein deshalb nicht berücksichtigen konnten, weil sie mit ihrem 
Vorschlag eines Europas der zwei Geschwindigkeiten ja gerade 
seine Entstehung verhindern wollten: die Instabilität der EU, deren 
Mitgliedstaaten nicht nur über ganz unterschiedliche Fähigkeiten 
(kollektive Mentalitäten) zur Einhaltung von Regeln verfügen, 
sondern sich auch in ihrer wirtschaftskulturellen Prägung grundle-
gend unterscheiden, also in der Art und Weise des wirtschaftlichen 
Denkens und Handelns (institutionelle Spielregeln) sowie in der 
Organisationsweise ihrer Wirtschaft.

Auch die Praxis der in mehreren Geschwindigkeiten abgestuften 
Integration hat offenbar nicht verhindern können, dass der Integra-
tionsprozess heute wieder an einem kritischen Punkt angelangt ist. 
Sowohl innerhalb des Euroraumes als auch zwischen den Eurolän-
dern und den übrigen Mitgliedern der Union haben sich weitere 
Gräben geöffnet. Wenn aber eine bestimmte Vorstellung vom Funk-
tionieren des Integrationsprozesses über ein halbes Jahrhundert 
hinweg nicht zu befriedigenden Ergebnissen führt, sollte die Zeit 
gekommen sein, über Alternativen nachzudenken. Ein Weiter-so 
verbietet sich dann von selbst.

Unterschiede im Entwicklungsgrad der Mitgliedstaaten lassen 
sich binnen weniger Jahrzehnte angleichen. Wirtschaftskultu-
relle Prägungen sind in der Regel historisch sehr tief verwur-
zelt. Gemessen an den Zeittakten der politischen Praxis, können 
sie als nahezu unveränderbar gelten. Sie sind auch keineswegs 



immer anpassungsbedürftig. Im Gegenteil, funktionierende Insti-
tutionen sorgen für komparative institutionelle Wettbewerbsvor-
teile, die ihnen den bevorzugten Zugang zu unterschiedlichen 
Märkten öffnen. Eine alternative Strategie für Europa verlangt daher 
nach einer Wirtschaftspolitik, die in der Lage ist, unterschiedliche 
Entwicklungspfade nicht einzuebnen, sondern klug zu vernetzen, 
um so Einheit in der Vielfalt zu gestalten.

Deutschlands Interesse
Deutschland operiert als eine der führenden Handelsnationen von 
einer sicheren europäischen Marktbasis weltweit mit großem Erfolg. 
Umso wichtiger ist der europäische Binnenmarkt als Glacis und 
Instrument deutscher Handelsmacht. Muss aber darüber hinaus 
Europa als Ganzes, als geschlossene Wirtschaftsmacht in Stand 
gesetzt werden, führenden Welthandelsnationen wie den USA und 
Japan aber auch emerging markets wie China oder Indien auf Augen-
höhe zu begegnen? Für die Bannerträger Europas steht dieses Ziel 
gegenwärtig weit oben auf der Agenda, weil es wie kein anderes 
geeignet scheint, die Notwendigkeit eines europäischen Super-
staates zu unterstreichen. Für die Mitgliedstaaten der EU birgt dieses 
Szenario freilich das Risiko, nicht länger souverän über hinrei-
chende wirtschafts- und finanzpolitische Mittel zu verfügen, um ihre 
komparativen institutionellen Wettbewerbsvorteile auf dem Welt-
markt zu sichern und weiterzuentwickeln.

Auch im weiteren Bereich der Außenpolitik scheint eine euro-
päische Vergemeinschaftung weder vorstellbar noch wünschens-
wert. Die westeuropäischen Vetomächte im UN-Sicherheitsrat 
werden sich im eigenen Interesse gegen ein gemeinsames europä



isches Mandat sträuben. Auch eine europäische Außenwirtschaftspo-
litik wird den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen müssen, der im 
Zweifel keinem ihrer Mitglieder gerecht werden kann.

Wie sonst nur einige wenige nationale Flächenstaaten könnte 
die multilaterale Europäische Union zwar ebenfalls über die wirt-
schaftlichen, militärischen und technologischen Fähigkeiten zugleich 
verfügen, die notwendig sind, um als Weltmacht aufzutreten. Es 
fehlen ihr aber auf absehbare Zeit sowohl der Gestaltungswille als 
auch die Fähigkeit, das europäische Interesse einheitlich abzubilden 
– wie zuletzt die Brexit-Entscheidung demonstriert hat.

Mitgliedstaaten wie Frankreich oder Deutschland wären 
durchaus in der Lage, als klassische Großmächte zu agieren, auch 
wenn Deutschland bisher ausdrücklich keine Bereitschaft zur Macht-
politik zeigt. Angesichts dieser Konstellation sollte sich die Außen-
wirkung der Europäischen Union darauf beschränken, ein konzer-
tiertes Vorgehen von Mitgliedstaaten gleicher Wirtschaftskultur auf 
dem Weltmarkt möglich zu machen und ihnen gleichzeitig die Frei-
heit zu lassen, ihre Interessen im Rahmen der global governance auf 
eigene Rechnung (und Gefahr) zu vertreten.

Für Deutschland ist der Spagat zwischen Europa und der Welt 
besonders schwierig. Eine formale Anerkennung seiner wirtschaftli-
chen Dominanz ist heute in Europa ebenso schwer vorstellbar wie vor 
1914 und nach 1945. Deutschland wird nicht nur aus diesem Grund in 
einer europäischen Vertragsunion souveräner Staaten mit divergenten 
Wirtschaftskulturen keine formale Führungsposition anstreben. Es 
genügt, wenn es seine Handlungsfreiheit behält, um mit sicherem 
europäischem Rückhalt weltwirtschaftlich agieren zu können.



Es erscheint dies ein realistischer Ansatz, weil andere ambi
tionierte Mitglieder der Union – wenn auch mit weniger Aussicht 
auf Erfolg – diese Freiheit ebenfalls für sich in Anspruch nehmen. 
Allerdings liegen deren Machtressourcen vor allem außerhalb 
der wirtschaftlichen Sphäre. Frankreich stützt seinen weltpoliti-
schen Anspruch in erster Linie auf den diplomatischen Status, den 
es seinem historischen Kapital als ständige Vetomacht im Sicher-
heitsrat und seiner Stellung als Atommacht verdankt. Es kompen-
sierte damit in der Vergangenheit seinen schwindenden Einfluss als 
klassische Weltmacht. Dagegen hat die Bundesrepublik ihre Option, 
Atommacht zu werden, die sie im Dezember 1956 durch den Kabi-
nettsbeschluss, Atomwaffen in Deutschland zu produzieren, bestärkt 
hat, 1969/73 endgültig aufgegeben.

Eine Neuorientierung der deutschen Außenpolitik weg vom 
Blockdenken hin zu neuen Optionen in einer multipolaren Welt 
lässt sich ein Vierteljahrhundert nach Ende des Kalten Krieges kaum 
vermeiden – wie immer der Präsident der Vereinigten Staaten auch 
heißen mag. Der komparative politische Vorteil Deutschlands liegt 
dabei in seiner wirtschaftlichen Nähe zu den Märkten in Brasilien, 
Russland, Indien oder China. Ihre wirtschaftskulturelle Prägung 
macht die deutsche Wirtschaft zum Spezialisten für nachindustri-
elle Maßschneiderei auf Märkten für diversifizierte Qualitätsproduk-
tion. Anders als die alten Westmächte steht Deutschland (und einige 
seiner Nachbarn) damit nicht im direkten Wettbewerb mit diesen 
aufstrebenden Volkswirtschaften, sondern unterstützt deren wirt-
schaftliche Ambitionen – von denen es selbst profitiert. Diese Rolle 
als begehrter Ausrüster der emerging markets sollte es Deutsch-



land leichtmachen, das Gespräch mit den Prätendenten einer neuen, 
multipolaren Weltordnung zu suchen, um gemeinsame Interessen 
im Rahmen der global governance abzustecken und durchzusetzen.

Die wirtschaftskulturelle Landschaft Europas
Aus der Nähe betrachtet, löst sich der europäische Wirtschafts-
raum in ebenso viele Spielarten des Kapitalismus auf, wie es dort 
verschiedenartige Wege in die Moderne gibt. Seine Entstehungsge-
schichte unterscheidet ihn insbesondere von dem der Vereinigten 
Staaten, die auf eine einheitliche Wirtschaftskultur verweisen 
können. Im Wesentlichen sind es vier Kulturkreise, die den Auftritt 
der europäischen Wirtschaft in der Weltwirtschaft bestimmen.

Die angelsächsische Wirtschaftskultur setzt ihr Vertrauen in die 
unsichtbare Hand des Marktes und lässt der Fähigkeit zur spontanen 
Soziabilität weniger Raum als auf dem Kontinent. Schon gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts hat Großbritannien seiner früh ausge-
prägten industriellen Wirtschaftskultur den Rücken gekehrt, um sich 
auf den globalen Kapitalmärkten Anlageformen zuzuwenden, die 
rentabler sind. Dem Niedergang der britischen Industrie im 20. Jahr-
hundert war dann die Verschmelzung mit der amerikanischen Kapi-
talmarktkultur geschuldet, die in den 1980/90er Jahren endgültig 
ihren globalen Siegeszug antrat. Auch wenn Großbritannien nicht 
selbst zum Euroraum gehört, die EU bald verlässt und nie an der 
Spitze der europäischen Bewegung marschierte, lässt sich die anglo-
amerikanische Wirtschaftskultur als eine treibende Kraft der euro-
päischen Integration nicht wegdenken.

Das europäische Kerngebiet schritt auf anderen Wegen in die 
Moderne. Sie führten kreuz und quer durch den Kontinent, und es 



gibt wenige Regionen, die nicht irgendwann an diesem Weg lagen. 
Der französische Spitzenmanager und Autor Michel Albert hat die 
Wirtschaftskultur, die so entstanden ist, capitalisme rhénan (Rhei-
nischer Kapitalismus) genannt. Er meinte damit einen historisch 
gewachsenen Wirtschaftsraum, der von Skandinavien bis Nordita-
lien und von der Seine bis an die Oder reicht. Das Itinerar seiner 
Entstehungsgeschichte beginnt auf der West-Ost-Transferstraße der 
Hansezeit und setzt sich fort auf jenen sich quer durch Kontinen-
taleuropa ziehenden Entwicklungsachsen von Brügge nach Genua 
und von Antwerpen nach Venedig, auf denen zunächst die Messen 
der Champagne, dann die oberdeutschen Industriereviere um Augs-
burg und Nürnberg zu Knotenpunkten institutioneller Innovationen 
der Moderne wurden. Heute verkörpert der Rheinische Kapitalismus 
den starken Kern des Euroraumes und verleiht ihm ein gewisses 
Maß an wirtschaftskultureller Geschlossenheit. Als dichte Land-
schaft freiwillig akzeptierter »Spielregeln« steht seine Wirtschafts-
kultur geradezu im idealtypischen Gegensatz zur Ideologie der 
Marktwirtschaft der unsichtbaren Hand, wie sie seit dem 18. Jahr-
hundert in England Gültigkeit hat.

Kennzeichen der im Süden Europas vorherrschenden Wirt-
schaftskultur ist eine distanzierte Haltung der wirtschaftlichen 
Akteure zum Staat, ihre gering ausgeprägte Fähigkeit, Sozialkapital 
zu bilden und zu nutzen, sowie eine der agrarisch-tertiären Produk-
tionsweise geschuldete Tradition weicher Währungen. Es ist sicher 
kein Zufall, dass praktisch alle Länder des Mediterranen Kapita-
lismus (aber auch der Balkanstaat Griechenland) im 20. Jahrhundert 
gründliche Erfahrungen mit faschistischen Bewegungen machen 



mussten, die angetreten waren, das offenkundige Defizit an staatli-
cher und gesellschaftlicher Wirksamkeit durch autoritäre Ordnung 
zu kompensieren.

Das soll nicht heißen, der Süden Italiens und die übrigen Länder 
des Mittelmeerraumes hätten keine eigene Wirtschaftskultur. Sie 
haben eine andere – mit komparativen institutionellen Vorteilen 
durch stabilen wirtschaftlichen Familismus, auf den Dienstleis-
tungsmärkten und einer erstaunlichen Vitalität kleiner und mitt-
lerer Betriebe. Die Iberische Halbinsel verfügt noch dazu über ein 
großes außenwirtschaftliches Potential durch ein weltweites Netz-
werk von Handelsbeziehungen. Hier müsste eine Ordnungspolitik 
der sichtbaren Hand ansetzen, die geeignet ist, die derzeit schwache 
Verfassung von Teilen der mediterranen Wirtschaft zu überwinden 
und gleichzeitig ihre potentiellen Wettbewerbsvorteile zu stärken.

Die wirtschaftskulturelle Orientierung Europas ist noch nicht 
abgeschlossen. Das betrifft zum einen die Staaten des Balkans, 
die über Jahrhunderte unter osmanischer Herrschaft nachhaltige 
Prägungen erfahren und dabei den Anschluss an wichtige europä
ische Entwicklungen der Wirtschaft verloren haben. Es gilt aber vor 
allem auch für die Transformationsstaaten im Osten, die dabei sind, 
an eigene Traditionen anzuknüpfen oder die institutionelle Ordnung 
anderer Wirtschaftskulturen zu übernehmen. Es geht dabei nicht 
darum, dass sich die überlegene Wirtschaftskultur am Ende durch-
setzt. Wirtschaftskulturen kennen keine hierarchische Ordnung. 
Entscheidend sind allein ihre Eignung im Wettbewerb auf konkreten 
Märkten und die Funktionsfähigkeit ihrer Institutionen unter den 
gegebenen, historisch gewachsenen Voraussetzungen.



Alles spricht dafür, dass die vielschichtige wirtschaftskultu-
relle Landschaft Europas nicht nur ein lästiges historisches Erbe 
ist, auf das nolens volens bei der Gestaltung des europäischen Inte-
grationsprozesses Rücksicht genommen werden müsste. Von John 
Stuart Mill, der 1859 fest davon überzeugt war, dass Europa gerade 
von der Pluralität seiner Entwicklungspfade profitiert, bis Douglass 
C. North, dem Wirtschaftsnobelpreisträger des Jahres 1993, der 
gerade im Fehlen eines europäischen Einheitsstaates die histori-
sche Grundlage für Wachstum und Wohlstand sieht, zieht sich wie 
ein roter Faden die Einsicht, dass gerade der Wettbewerb der Wirt-
schaftskulturen den Wohlstand in Europa gegenüber der übrigen 
Welt gefördert hat.

Konsequenzen für den Euroraum
In der Modellwelt des optimalen Währungsraumes schienen 

zunächst alle wirtschaftlichen Voraussetzungen gegeben, um die 
Währungsunion zum Motor einer supranationalen Umformung 
der europäischen Vertragsgemeinschaft souveräner Staaten zu 
machen. Die Euroländer verfügten über hohe Flexibilität und Mobi-
lität der Arbeits- und Gütermärkte, und auch ihre Integration in 
den Welthandel (Offenheitsgrad) ließ wenig zu wünschen übrig. 
Blieb nur noch der Appell an die Bereitschaft der Mitgliedstaaten, 
einige wenige Regeln einzuhalten, die für den Zusammenhalt des 
Währungsraumes unabdingbar seien. Die Beachtung dieser 1992 im 
Vertrag von Maastricht festgelegten Kriterien setzt freilich kollek-
tive Mentalitäten in den Euroländern voraus, die sie befähigen, Staat 
und Gesellschaft so zu organisieren, dass diese Regeln auch einge-
halten werden können. Die Verfechter einer europäischen Einheits-



währung zweifelten keinen Augenblick daran, dass sich allgemein 
verbindliche Standards für Budgetdefizit, Verschuldungsquotient 
oder Inflationsrate unter dem Druck der Kapitalmärkte ganz selbst-
verständlich durchsetzen würden. In ihrer Vorstellungswelt schien 
die soziale und politische Kompetenz, gemeinsam gesetzte Regeln 
auch einzuhalten, zu einer bloßen Willensfrage politischer Diszi-
plin zu schrumpfen.

Spätestens 2010, als die heute noch schwelende Bankenkrise 
das Problem wachsender Staatsverschuldung zahlreicher Euro-
länder akut werden ließ und sich deren Refinanzierung auf den 
Kapitalmärkten immer schwieriger gestaltete, trat die Instabilität 
des Euroraumes offen zutage. Gleichzeitig mehrten sich die Anzei-
chen, dass der schwierige Umgang seiner Mitglieder mit den Maast-
richt-Kriterien auch noch andere gravierende Gründe hat. Neben der 
Zähigkeit kollektiver Mentalitäten kollidieren auch unterschiedliche 
wirtschaftskulturelle Voraussetzungen im gemeinsamen Währungs-
raum mit der Notwendigkeit, die Währungsunion durch strikte 
Vereinheitlichung von Regeln und umfassende wirtschaftspoliti-
sche Intervention zu disziplinieren. Es stellt sich nämlich die Frage, 
ob die Stabilisierung des europäischen Währungssystems nicht eine 
einheitliche, harmonisierende Herangehensweise, sondern differen-
zierte Strategien von Wirtschafts- und Finanzpolitik erfordert, die 
der Dynamik historisch gewachsener Wirtschaftskulturen mit ihren 
jeweils eigenen Denk- und Handlungsweisen gerecht werden.

Im Übrigen gehört eine Einheitswährung nicht zu den unabding-
baren Voraussetzungen gut funktionierender europäischer Märkte. 
Der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, 



Dienstleistungen, Anton Börner, hat diese Selbstverständlichkeit 
im November 2011, auf dem Höhepunkt der Euro-Krise, in dieser 
Zeitung nüchtern ausgesprochen: »Wir können ohne den Euro 
leben.« Tatsächlich reicht ein möglichst umfassendes europäisches 
Währungssystem mit festen Wechselkursen, um die wichtigsten 
währungspolitischen Ziele zu erreichen. Als »Zone stabiler, aber 
anpassungsfähiger Wechselkurse« bot das Europäische Währungs-
system (EWS) vor Einführung des Euros in den Augen des BDI 
»über lange Zeit eine vergleichsweise sichere Kalkulationsgrund-
lage«. Was die europäische Wirtschaft wirklich braucht, sind kalku-
lierbare Währungsverhältnisse, die möglichst für ganz Europa 
gelten.

Auch wenn Europa ohne den Euro erfolgreich am Weltmarkt 
operieren kann, wie die Erfahrungen des EWS vor der Einführung 
der Einheitswährung und die gegenwärtige Praxis der EU außer-
halb der Eurozone lehren, so scheinen die Mitglieder der Eurozone 
doch fest entschlossen, auf lange Sicht mit dem Euro leben. Umso 
notwendiger wird dann aber für die Währungsunion eine Strategie, 
die der Rigidität der Einheitswährung entgegenwirkt, die Mitglied-
staaten mit Weichwährungstradition vor Anpassungsprobleme an 
alte und neue Herausforderungen stellt. Auch hier öffnet sich ein 
weites Feld für alternative Strategien europäischer Integrationspo-
litik. Europa à la carte ist damit nicht gemeint. Was die EU braucht, 
sind Regeln, die Einheit in der Vielfalt zulassen, und ein Währungs-
system, das damit kompatibel ist.



Was ist zu tun?
Voraussetzung für einen Kurswechsel in der Europa-Politik ist die 
Vergemeinschaftung jener Ordnungspolitik der sichtbaren Hand, 
die einige Mitgliedstaaten – vor allem aber das Bundeswirtschafts-
ministerium in der Ära der Sozialen Marktwirtschaft – bisher schon 
mit Erfolg eingesetzt haben, um ihre komparativen institutionellen 
Wettbewerbsvorteile zu verbessern. Vor allem in den Kernregionen 
Kontinentaleuropas ist die Bereitschaft der Akteure am Markt groß, 
freiwillig die eigene Handlungsfreiheit einzuschränken und Spielre-
geln zu akzeptieren, von deren Einhaltung sie sich Vorteile verspre-
chen. Dort, wo diese Bereitschaft fehlt oder das Trittbrettfahrer-
problem den gesamtwirtschaftlichen Vorteil marktwirtschaftlicher 
Spielregeln zunichtemacht, ist staatliches Handeln geboten, das 
dabei ordnungspolitischen Vorstellungen folgen muss.

Wie differenziert diese Ordnungspolitik der sichtbaren Hand in 
Europa ausfallen müsste, zeigt allein schon die Verschiedenartigkeit 
der sozialen Produktionssysteme, die sich in divergenten Organisa-
tionsweisen des Bankensystems, der Berufsausbildung, der Arbeits-
beziehungen, der Interessenpolitik, des Branchensystems, der corpo-
rate governance und in der Vielfalt der Denk- und Handlungsweisen 
ausdrückt, die dort vertreten sind. Sie erfordert jeweils differenzierte 
Strategien, um ihre spezifischen Wettbewerbsvorteile zu nutzen.

Solange der wirtschaftliche Integrationsprozess mit der Errich-
tung und Vollendung der Zollunion und eines einheitlichen euro-
päischen Binnenmarktes gleichzusetzen war, erschien eine Stra-
tegie der Harmonisierung durchaus sinnvoll. Sie ließ sich mit dem 
klassischen ordnungspolitischen Instrument der Durchsetzung glei-



cher Wettbewerbsbedingungen auf übersichtliche und vertraglich 
kodifizierte Weise realisieren. Jetzt, da der Binnenmarkt vollendet 
ist und zufriedenstellend funktioniert, stellen sich der Europapo-
litik komplexere Aufgaben. Eine wirksame Strategie der Integra-
tion muss sich immer der komparativen institutionellen Vorteile der 
betroffenen Wirtschaftskulturen bewusst sein und die Unterschiede 
in den sozialen Systemen der Produktion respektieren. Der Brüsseler 
Apparat der EU wäre in seiner jetzigen Verfassung gewiss überfor-
dert, derart komplexe wirtschaftspolitische Strategien zu entwickeln 
und auszuführen. Hier ist vielmehr die Kompetenz der Mitglied-
staaten gefragt, die sich auf Regeln für die Gestaltung einer Sozialen 
Marktwirtschaft à l'européenne verständigen müssten.

An Vorüberlegungen im europäischen Rahmen fehlt es dazu 
nicht. Als die »Kleine Weltwirtschaftskrise« der 1970er Jahre die 
Integrationspolitik der Gemeinschaft unter Druck setzte, machten 
die Spitzenverbände der europäischen Industrie ein »Übermaß an 
Harmonisierungs- und Vereinfachungsbestrebungen« für das Schei-
tern einer gemeinsamen Politik verantwortlich: »Es dürfte inzwi-
schen erwiesen sein, dass diese systematische und wenig realistische 
Integrationspolitik nicht geeignet ist, das bisher Erreichte zu festigen 
und zu vervollkommnen und den Interessen der europäischen Unter-
nehmen zu dienen. Deshalb könnte die Gesetzgebung künftig durch 
Richtlinien harmonisiert werden, die sich auf die Festlegung der 
Ziele beschränken und den Mitgliedstaaten die Wahl der Modali-
täten und Mittel überlassen.« Auch der 1976 von der EG in Auftrag 
gegebene Bericht des belgischen Ministerpräsidenten Leo Tinde-
mans hob darauf ab, das »europäische Bauwerk«, das »ins Wanken 



geraten ist«, mit mehr Flexibilität in der Integrationspolitik zu stabi-
lisieren. Er führte dazu das Konzept der »abgestuften Integration« 
ein. Alle Vorschläge liefen auf eine Stärkung des Subsidiaritätsprin-
zips hinaus, das im Maastrichter Vertrag prominent hervorgehoben 
worden war, in der Praxis aber wenig Beachtung fand.

Nach Artikel 5(3) des Vertrages über die Europäische Union 
wird die Gemeinschaft im Bereich der konkurrierenden Zuständig-
keit nur tätig, sofern und soweit die angestrebten Ziele auf der Ebene 
der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können. Zur 
Geltung gekommen ist diese Generalklausel freilich nicht – wie so 
vieles andere, was in den europäischen Verträgen steht. Jetzt wäre 
Gelegenheit, dort wieder anzuknüpfen. Nachdem die strategische 
Innovation der neunziger Jahre – Europa in mehreren Geschwin-
digkeiten zu integrieren – nicht zum Ziel geführt hat, wäre es an der 
Zeit, der Vielfalt der wirtschaftskulturellen Bedingungen Europas 
Rechnung zu tragen und den Kontinent auf unterschiedlichen Wegen 
zu einigen.
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Europas Werte, Europas 
Würde

Die hermetischen Grenzschließer und die 
enthusiastischen Grenzöffner hatten beide Gründe 
für ihr Handeln – rechtliche, demokratische, 
mediale und moralische. Ein Rendezvous mit der 
Globalisierung indes hatten beide Seiten.

Von Professor Dr. Udo Di Fabio

Die europäischen Verträge formulieren grundlegende Werte der 
Union: Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, 

Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschen-
rechte. Damit werden die richtungweisenden Ideen moderner 
Verfassungsstaatlichkeit auf die Union übertragen. Kaum eine poli-
tische Debatte über den Zustand der EU kommt jedoch ohne den 
Hinweis aus, wie weit die politische Wirklichkeit von diesen Idealen 
entfernt sei.

Die Freiheit der Bürger gilt seit langem als zugedeckt durch 
bürokratische Brüsseler Regelungswut. Technokratische »Harmo-
nisiererei« gilt als eine der Erblasten europäischer Einigung. Unter 
Gleichheit werde nicht Gleichheit vor dem Gesetz, sondern Gleich-

Europas Werte, Europas Würde – Von Professor 
Dr. Udo Di Fabio



macherei verstanden, die Bekämpfung der Diskriminierung von 
Minderheiten sei längst übers Ziel hinausgeschossen, in den Augen 
mancher ist sie sogar zu einem Einschüchterungsprogramm der 
Mehrheit geworden.

Ist Europa noch eine Rechtsgemeinschaft? Allein die Frage löst 
bei manchem Kritiker kaum mehr als resignativen Sarkasmus aus. 
Europäisches Recht sei längst ein beliebiges politisches Instrument 
geworden. Ein Verordnungstext oder ein Beschluss werde manchmal 
just so vereinbart, dass der Rechtsbruch von Beginn an einkalku-
liert werde, so wie bei der Härtung der Stabilitätskriterien oder der 
gemeinsamen Asylpolitik im Dublin-System.

Auch die Demokratie als gemeinsamer Wert gilt nicht als über 
alle Zweifel erhaben. Dass in Brüssel oder Straßburg anregender, 
lebendiger Meinungsstreit herrsche, wurde schon bislang selten 
ernsthaft vertreten. Doch manche Mitgliedstaaten beginnen jetzt 
einen Flirt mit der autokratischen Verführung nach russischem oder 
türkischem Vorbild. Andere Regierungen liebäugeln mit Ideen, die 
bereits die Wirtschaft Venezuelas zugrunde gerichtet haben. Das 
Virus des Populismus scheint zu grassieren, von rechts und links, 
manchmal innerhalb ein und derselben Partei. Die vom wachsenden 
Populismus blockierten Eliten schließen ihre Reihen mit steigenden 
Konformitätserwartungen und lähmen so zusätzlich den leben-
digen Meinungsstreit. Und was ist mit Menschenrechten und der 
Menschenwürde?

Migrationskrise und Wanderungsbewegungen, Fragen huma-
nitärer Schutzverantwortung und solche nach der Kontrolle über 
Grenzen haben eine Diskussion ausgelöst, die das Selbstverständnis 



der europäischen Gesellschaften in seinem Kern berührt. Nirgendwo 
sonst prallten die Vorstellungen von Volksherrschaft und interna
tionaler Rechtsbindung so aufeinander und wurden zum Symbol 
für den Konflikt zwischen traditionellen Funktionseliten und einem 
als Populismus gekennzeichneten Rumoren in den öffentlichen 
Meinungen der Länder. Als die Bundesregierung sich mit einem 
entschiedenen Kanzlerwort entschloss, aus humanitären Gründen 
die deutschen Grenzen zu öffnen, geschah dies explizit unter Beru-
fung auf die Würde des Menschen, die zu achten und zu schützen 
sei. Der angenommene humanitäre Imperativ stieß indes innerhalb 
Europas auch auf Widerspruch. Länder wie Ungarn, die Tschechi-
sche Republik, Dänemark, England oder Polen, später auch Öster-
reich und Schweden halten die Kontrolle über die Einwanderung für 
ihre ureigene demokratische Materie.

Die Weigerung vieler Mitgliedstaaten, international Schutzsu-
chende aufzunehmen, ist vor allem in Deutschland von manchem 
Kommentator geradezu als Anschlag auf das europäische Werte-
system verstanden worden. Und selbst die Politik der Bundesre-
gierung, die außenpolitisch durch ein Rückführungsabkommen mit 
der Türkei zu einer Lösung der Migrationskrise kommen wollte, 
sieht sich nun dem doppelten Vorwurf ausgesetzt, sowohl den Wert 
der Demokratie (in der Türkei) als auch die Menschenrechte nicht 
sonderlich ernst zu nehmen. Für den lauter werdenden Chor der 
Kritiker der europäischen Integration versagt die EU damit nicht nur 
wirtschaftlich – gefangen in der Schuldenkrise und im Korsett der 
Währungsunion –, sondern nun auch noch moralisch.



Ist diese Kritik berechtigt? Oder droht in den schwelenden 
Krisen nicht die Kritik an der EU ihr Maß zu verlieren? Jeder poli-
tische Herrschaftsverband braucht Kritik. Es war dem gemeinsamen 
Projekt letztlich nicht zuträglich, dass die europäischen Funktions-
eliten jede Infragestellung des jeweils nächsten Integrationsschritts 
als mangelnde Loyalität zum europäischen Friedenswerk diskredi-
tiert und stattdessen bunte Werbesträuße gebunden haben. Solche 
Strategien mögen auf kurze Sicht ganz gut funktionieren, auf längere 
Sicht aber höhlen sie demokratische Legitimationsgrundlagen aus. 
Sie befördern das Ressentiment und machen diejenigen stark, die 
sich in Heldenpose setzen, die Wahrheit auszusprechen und mit 
einfachen Rezepten Remedur zu schaffen.

Heute scheint die Stimmung bereits gekippt. Es fällt schwer, 
die EU nüchtern zu bilanzieren, Fehlentwicklungen zu diskutieren, 
ohne gleich Applaus von der falschen Seite zu bekommen oder als 
allzu leiser Ton kein Gehör zu finden. Dabei ist es für die Unions-
bürger dringend an der Zeit, sich die EU kritisch und nachholend 
wieder anzueignen, die politische Grundidee erneut offenzulegen, 
dabei Widersprüche und Ambivalenzen zu benennen, ohne gleich 
zu skandalisieren.

Die EU leidet heute unter dem Grundproblem, dass sie in erheb-
lichem Umfang über Querschnittszuständigkeiten und weit ausgrei-
fende Rechtsetzungsmacht verfügt, aber nicht wirksam regieren 
kann. Ihre organisatorische Uneindeutigkeit wird umso mehr zum 
Problem, als ihre Zuständigkeiten ins Bundesstaatliche wachsen, 
während die politische Zustimmung ins Staatenbündische zurück-
sinkt. Die Folge ist eine fleißige Produktion von Verordnungs- 



und Richtlinienrecht in einem eigentümlichen Brüsseler Ambiente 
zwischen Machtstreben, nationaler Interessensteuerung, Lobby-
ismus und dem erheblichen Einfluss von Nichtregierungsorganisa
tionen. Das so geschaffene Recht steht in manchen Bereichen aber 
vor der Notwendigkeit, fallweise zurückweichen zu müssen aus 
Furcht vor antieuropäischen Emotionen und angesichts der demo-
kratischen Realitäten in den Mitgliedstaaten.

Die Union kann man nur als gestuftes Herrschaftssystem 
verstehen, das mehr ist als eine Freihandelszone, aber gegenwärtig 
keine Chance auf souveräne Bundesstaatlichkeit hat. Dafür fehlt die 
kritische Masse an Zustimmung der Unionsbürger. Damit bleiben 
die Staaten legitime und für Richtungsentscheidungen maßgebliche 
Akteure; sie bleiben trotz aller intensiven (Ver-)Bindung Herren der 
Verträge. Schon früh hat ein Teil der Rechtswissenschaft versucht, 
der Entwicklung vorzugreifen und die völkerrechtliche Souverä-
nität der Staaten über das faktisch beobachtbare Maß hinaus zu rela-
tivieren, sei es gegenüber dem Unionsrecht, sei es zugunsten eines 
Vorrangs universeller Menschenrechte. Dabei wird der Idee der 
Volkssouveränität ihre Funktionslosigkeit bescheinigt oder ihr ledig-
lich antiquarischer Wert zugemessen. Im Ergebnis wird so die parla-
mentarische Demokratie in den Dienst genommen für ein häufig 
unbestimmtes Europa- und Weltrecht in der Hand von engagierten 
Interpreten, die sich keiner Wahl stellen müssen.

Die EU selbst und ihre Organe stimmen dem gerne zu, solange 
damit die Staaten im Zaum gehalten werden; sie reagieren aller-
dings selbst ausgesprochen unwillig, wenn sie ihrerseits auf diese 
Weise gebunden werden sollen. Der Europäische Gerichtshof hat das 



bei der Relativierung von UN-Sicherheitsratsbeschlüssen gezeigt. 
Selbstbehauptungsansprüche gibt es eben nicht nur bei nationalen 
Verfassungsgerichten, sondern auch in Luxemburg. Sie gehören 
zum System eines Mehrebenenverbundes. Doch hinter der inzwi-
schen üblichen lyrischen Rede vom Mehrebenenverbund, vom 
Verbund der Staaten, der Verfassungen, der Gerichte, der Behörden, 
verbirgt sich eine grundlegende Spannungslage, die man nicht zude-
cken sollte.

Universelle oder europäische regionale Menschenrechte stehen 
dem Demokratieanspruch eines selbstregierten Volkes gegenüber 
oder auch der Autonomie des EU-Regelsystems – zwar nicht anta-
gonistisch, aber doch auch in Konkurrenz und in einer Spannungs-
lage. Wer die Verfassungsdokumente der nordamerikanischen Kolo-
nien auf dem Weg in die Unabhängigkeit wie die Grundrechte-
erklärung von Virginia 1776 und die französische Erklärung der 
Menschen- und Bürgerrechte von 1789 liest, der spürt den heißen 
Atem der Aufklärung. Die Aufklärung macht aus dem Renais-
sancehumanismus, der Reformation, dem naturwissenschaftli-
chen Rationalismus und dem Naturrechtsdenken ein politisches 
Programm. Dieses Programm fordert aus derselben Prämisse sowohl 
die Selbstregierung des Volkes als auch individuelle Freiheitsrechte: 
Es ist jene Dignitas der vernunft- und willensbegabten Gattung, die 
jeden Menschen als gottesebenbildliches Geschöpf versteht, ausge-
zeichnet mit einer unantastbaren, unveräußerlichen Würde. Das 
westliche Denken sieht jeden Menschen als Herrn seines eigenen 
Schicksals und zugleich als sozial auf den anderen gerichtet. Wegen 
der Gattungssolidarität, die bereits in der Dignitas des Menschseins 



steckt, ist uns die vollkommene Ellbogengesellschaft trotz eines 
in dieser Hinsicht durchaus robusten Wirtschaftssystems fremd. 
Im modernen Verfassungsstaat ist wirksame Hilfe der konstitutive 
Begleiter der persönlichen Entfaltungsfreiheit und ein Fixpunkt des 
sozialen Staatsziels.

In einem Punkt treffen sich religiöse und weltliche Zugänge. 
Die Entscheidung zur Hilfe ist eine genuin freie Entscheidung, denn 
sie muss ebenso die eigene Existenz gewichten und bei mehrfacher 
Hilfepflicht Solidaritätskonflikte lösen. Nächstenliebe ohne Hand-
lungsfreiheit verliert nicht nur ihren Wert als »gute Tat«, sondern 
ihre sittliche Qualität.

Was für den Einzelnen gilt, wird auch für Demokratien gelten 
müssen. Gerade in einem Weltsystem ist politisch zu entscheiden, 
wie Ressourcen genutzt und in welcher Weise verantwortlich gehan-
delt wird. Dabei heißt politisch handeln, abzuwägen zwischen 
eigenen Interessen, den Interessen in einem Verbund und humani-
tären Verantwortlichkeiten. Das Grundgesetz will hier keine Gegen-
sätze, sondern verklammert beide Perspektiven: die Würde des 
Einzelnen und den Umstand, dass alle Staatsgewalt, auch die verfas-
sunggebende Gewalt, vom Volke ausgeht.

Die Verfassung der Deutschen zollt den Menschenrechten als 
naturrechtlicher Zivilisationsgrundlage tiefsten Respekt, wenn sie in 
Artikel 1 Absatz 2 das Bekenntnis des Deutschen Volkes zu »unver-
letzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage 
jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtig-
keit in der Welt« abgibt. Dem juristischen Blick bleibt indes nicht 
verborgen, dass damit kein Geltungsvorrang überstaatlichen Rechts 



oder naturrechtlicher Moral angeordnet wäre. Es handelt sich um 
eine ideelle Orientierung, eine posttotalitäre Klarstellung, dass aus 
der Demokratie heraus nicht abermals eine totalitäre Richtungsent-
scheidung getroffen werden darf. Es handelt sich um eine Verdeut-
lichung, dass Deutschland Teil jenes Westens sein und bleiben 
will, der in der Atlantikcharta der westlichen Alliierten 1941 und 
in der Gründung der Vereinten Nationen einschließlich der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte im Jahr 1948 seine bis heute 
maßgebliche Richtung eingeschlagen hat.

Jede Verfassung der Freiheit, die individuelle Entfaltungsrechte 
und politische Selbstbestimmungsansprüche unter einen Hut bringen 
muss, operiert mit einer spannungsgeladenen Wechselbezüglichkeit. 
Das Universelle braucht die Macht des Partikularen ebenso wie jede 
partikulare Zivilisation dem Universellen verpflichtet ist. Es war 
das Volk der Franzosen, ihre Nationalversammlung, die die allge-
meinen Menschen- und Bürgerechte erklärte. Es sind die Völker der 
Welt, die in den Vereinten Nationen Menschenrechte deklarieren. 
Die Würde des Menschen ist angeboren vor jeder Staatszugehörig-
keit, aber sie wird erst mit der modernen Republik wirksames Recht. 
Alles Universelle ist auf partikulare Macht zur Rechtsdurchsetzung 
durch die Demokratien angewiesen, wenn der Rechtsbegriff nicht 
entleert und virtualisiert werden soll.

Es hat keinen Sinn, ist jedenfalls gefährlich, den Zusammenhang 
von freier politischer Gemeinschaft und Menschenrechten konzep-
tionell zu lösen. Die großen Demokratien mit ihrer verfassungge-
benden Gewalt und Volkssouveränität sind keine bloßen Erfüllungs-
gehilfen eines universellen Weltrechts, das von einer international 



vernetzten juristischen Elite selbstbezüglich interpretiert oder von 
Marktkräften beherrscht wird, denen kein vernünftiger Ordnungs-
rahmen gezogen wird.

Die Beziehung zwischen verfassungsstaatlicher Demokratie und 
internationaler Menschenrechtsentwicklung, ebenso wie die zu einer 
sozial gut geordneten Marktwirtschaft, bleibt wechselseitig befruch-
tend, wenn beide Sphären die jeweils andere als grundlegend für die 
eigene Wirksamkeit und Legitimation verstehen. Individuelle Frei-
heit kann sich nur in einer rechtsstaatlichen Demokratie entfalten, 
und eine Demokratie bleibt nur Demokratie, wenn sich die Bürger 
ihrer Grundrechte wie ihrem Recht auf freie Entfaltung der Persön-
lichkeit oder der Meinungs- und Pressefreiheit oder der Eigentums-
freiheit sicher sein können.

Die normative Doppelhelix individueller Grundrechte und 
demokratischer Selbstregierung gilt nicht nur im Innern des Verfas-
sungsstaates, sondern sie bestimmt auch das richtige Verständnis des 
europäischen Wertefundaments. Wenn unter dem Druck einer großen 
Migrationswelle gesagt wird, die Staaten Europas seien menschen-
rechtlich wegen der Würde aller schutzsuchenden Menschen zur 
Hilfe verpflichtet, möglicherweise auch durch Aufnahme ins Land, 
so ist das ebenso richtig, wie es falsch wäre, daraus einen unbe-
dingten, unbegrenzten Anspruch auf Einreise herzuleiten. Das 
würde den Anspruch der Demokratien leugnen, selbstbestimmt zu 
entscheiden, in welcher Form sie internationale Hilfe leisten, wie sie 
humanitäre Schutzverantwortung wahrnehmen.

Dass die EU 2015 in der Migrationskrise gleichsam kalt 
erwischt wurde, hat manche Gründe in verfehlter Rechtsetzung 


